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B e r ich t 

des Sozialausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Juni 1975 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungsgesetz 

und das Landarbeitsgesetz geändert werden 

Durch die arn 1. Jänner 1975 in Kraft getretene Bundes-Ver

fassungsgesetz-Novelle '1974; BGBl. Nr. 444 I wurden das Dienstrecht 

tind das Personalvertretungsrecht der Bundesbediensteten (Art. 10 

Abs. 1 z. 16 B-VG) sowie der in Betrieben der Länder, Gemeinde

verbgnde und Gemeinden beschäftigten Bediensteten (nach Maßgabe des 

Art. 21 Abs. 1 und 2 B-VG) der Kompetenz des Bundes unterstellt. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates sollen 

nun die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe des Bundes, der 
T" ~ 
~_,i.inQer f Gemeindeverbände und Gemeinden in die bundesgeset.zlichen 

Regelungen des I und 11 Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes 

einbezogen werden. Der Geltungsbereich des Landarbeitsgesetzes 

soll gleichzeitig entsprechend eingeschränkt werden. Weiters 

sieht der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates u.a~ eine 

Ände.rung der Bestimmungen im Arbeit.sverfassungsgesetz und im 

Landarbeitsgesetz über die Hahl der Rechnungsprüfer vor. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Si tzung vom 17. Juni 1975 in Verhandlung genonunen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, Keinen Einspruch zu 

erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Sozialausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vo~ 11i Juni 

1975 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsverfassungs

gesetz und das Landarbeitsgesetz geändert werden, wird kein 

Einspruch $rhoben. 

Wien, am 17. Juni 1975 

Wanda B run n e r L i e d 1 

Berichterstatter Obmann 
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